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!!!  Wichtig  !!! 

 

 

 

 
 
  INFO-Brief – 03 / 2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die neue Förderphase ab 01.08.2015 beinhaltet wieder einmal viele Neuerungen. Einige Punkte   
konnten wir bereits in einem Gespräch zwischen MAIS, Projektagenturen und den Bezirksregie-
rungen klären: 
 

1. Tägliche Teilnehmerlisten 
 

Die Teilnehmerlisten wurden auf Ihre Erfordernisse hin modifiziert und können in der ange-
fügten Version verwendet werden.  Die Bezirksregierungen wurden darüber unterrichtet. 
Das Deckblatt dient der Zuordnung der Kurse für die Bezirksregierung. Daher muss dies 
pro Kurs angelegt werden, wenn Sie die TN-Liste mit den Begleitbögen und Mittelanforde-
rungen bei der Bezirksregierung einreichen.  

2. Teilnehmerfragebögen 

FAQ´s hierzu sind erstellt. Diese sind in der Anlage unter dem Namen „Informationen für 

die Träger zur Erhebung und Meldung der Teilnehmerdaten“  beigefügt. 

 

3. Verwendungsnachweise über ABBA-Online 

 

Der Bereich „Begleitbögen“in ABBA-Online ist zurzeit noch nicht voll funktionsfähig. Mo-

mentan können lediglich Stammdaten erfasst und Mittel angefordert werden.  Eine Abrech-

nung über ABBA-Online wird voraussichtlich zum Ende des Jahres möglich sein.  
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 Maßnahmen für die vor Fertigstellung von ABBA-Online Verwendungsnachweise erstellt 

werden müssen, werden über die im Zuwendungsbescheid beigefügte Belegliste in Papier-

form abgerechnet. Die Belegliste kann auch unter folgendem Link herunter geladen wer-

den:  

http://www.arbeit.nrw.de/esf/foerderphase_2014_bis_2020/informationen_zum_foerderbesc

heid/index.php  

 Die Beleglisten sind nur bis zum Reiter „Pauschalen“ auszufüllen.  Ein Beispiel  ist in der 

Anlage beigefügt. Die Beleglisten in Papierform werden wieder abgeschafft, sobald ABBA 

Online voll funktionsfähig ist.  

 Das Handbuch für ABBA-online wurde unter www.esf.nrw.de zur Verfügung gestellt.  

Der genaue Link lautet: https://www.esf.nrw.de/abba2020.do?changeNavi=81 

 

4. ABBA-Schulungen 

ABBA-Schulungen können sinnvollerweise erst durchgeführt werden, wenn der Bereich der 

Abrechnung nutzbar ist.  

 

5. Vorgaben zur Öffentlichkeitsarbeit 

 

 Verpflichtend: 

1. Plakat Din A3 mit Informationen zum Projekt und Förderhinweise 
(Eine beschreibbare Vorlage finden Sie unter: 
http://www.arbeit.nrw.de/esf/foerderphase_2014_bis_2020/oeffentlichkeitsarbeit/index.p
hp) Hinweise auf Förderung auf allen Werbematerialien, Dokumenten und Internetauf-
tritten.  
Zu verwenden sind die Standard-Formulierungen und Logos des Landes und des ESF. 

2. Hinweise auf Förderung bei allen Informations-/ Publizitätsmaßnahmen 
dazu: grafisch-textliche Elemente für Dokumente/Internet 
 

 EU-Emblem 

 MAIS-Emblem bzw. Emblem Landesregierung 

 Verweis auf „Europäischer Sozialfonds“ 

 Förderhinweis 

 Insbesondere auch Hinweise und Information an Teilnehmende 
 
 Der Nachweis erfolgt durch: 
 

 Belegexemplare von Dokumenten, Flyern, etc. 

 Fotodokumentation von Plakaten und Veranstaltungen 

 Sicherungskopie/ Screenshots von Internetseiten 
 
 

6. Interessenbekundungsverfahren 2016 mit neuer Richtlinie: 

Die neue Förderrichtlinie wird in Kürze veröffentlicht. Für das neue Interessenbekundungs-

verfahren gilt:  
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 Zeitraum zum Einreichen der Interessenbekundung: 01.03. – 18.03.2016  

 Beginn der Maßnahmen zwischen dem 01.08.2016 und 31.07.2017 

 Laufzeit der Förderungen bis maximal zum 30.09.2018 

 Es sind weiterhin Bündelungen von Kleinstmaßnahmen möglich. 

ACHTUNG: Nicht im Sinne der Förderrichtlinie sind jedoch in Zukunft Bündelungen von 

verschiedenen Grundbildungsmaßnahmen (insbesondere Vorkurse und Schulabschluss-

maßnahmen).  

 

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Sie diese ab 2016 einzeln beantragen.  

 

 Inhaltliche Änderungen – auch Änderungen von Zielgruppen und  Schulformen (bei Weiter-
bildung geht zur Schule) – sind nach Einreichung der Interessensbekundung beim MAIS 
nicht möglich.  
Nach Abgabe der Interessenbekundung bis zur Antragsstellung bei den Bezirksregierun-
gen sind lediglich Änderungen des Durchführungszeitraumes und/oder die Verteilung der 
geplanten Unterrichtsstunden möglich, solange die entsprechenden Vorgaben bzgl. der 
o.g.  Zeiträume weiterhin erfüllt sind. Die Bezirksregierungen haben darauf verwiesen, dass 
der Durchführungszeitraum spätestens bei Antragsstellung möglichst genau formuliert 
werden sollte, um Änderungsbescheide zu vermeiden. 
 

 Der 01.07.2016 wird als Ausschlussfrist für die Vorlage der Anträge bei den zuständigen 

Bezirksregierungen festgelegt. Anträge, die später eingehen, werden nicht mehr berück-

sichtigt. Das MAIS wird bei freien Mitteln in Rücksprache mit den Projektagenturen ggf. ein 

Nachrückverfahren initiieren. 

 
7. Kommunikationsplattformen 

 

 Die Verlinkung auf der Seite www.esf.nrw.de wurde zwischenzeitlich gelöscht. Die Unterla-

gen stehen jetzt nur noch unter www.arbeit.nrw.de zur Verfügung. 

 Das Muster zum „Weiterleitungsvertrag“ ist ebenfalls unter www.arbeit.nrw.de eingestellt 

unter: 

http://www.arbeit.nrw.de/esf/foerderphase_2014_bis_2020/informationen_zum_foerderbesc

heid/index.php 

 

Wir werden vor dem Interessensbekundungsverfahren 2016 wieder einen Antragsworkshop 
durchführen. Über den genauen Termin werden wir Sie frühzeitig informieren.  
 
Falls Sie zu diesen oder anderen ESF-Themen noch Rückfragen haben sollten, rufen Sie uns bitte 
an.  
 
Mit den besten Grüßen aus der ESF-Projektagentur 

 
Andrea Isenburg     Eva Bach 
(kaufm. Leiterin / Projektkoordination)    (Sachbearbeitung) 
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